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KREDITIVSCHREIBEN FUER HPTM. JOHANN DIETRICH VON STAUFFACHER,
DEN AGENTEN BEI DEN EIDG. ORTEN1

Ferdinand III . von Gottes Gnaden erwählter Römischer Kaiser zu
allen Zeiten Mehrer des Reiches:

"Ersamme , Liebe , Gethrüwe , wihr stellen usser allen Zweiffel , Jhr würden eüch

wol Zuo erynneren wüssen , was Eüwere forderen und gemeine Eydtgnossen noch Zuo

den Zeiten des Mächtigen fürsten herzeg Carlis . herzogen Zuo burgundt für ein

ewige pündtnus und verein [ Erbeinung 1477 ] mit dem Ertzherzen [ .' ] Sygmundt von

Oesterich und hernach mit heiser Maximilian dem ersten . . . [ 1511 ] ufgericht,

und Zuo einem threüwen ufsehen und bewarunng den unseren hochlöblichen haus,

und dem heiligen reich Zuostehenden Landt und . . . gegen empfahung einer ge¬

wissen Jährlichen pencion [ Erbeinungsgeld ] sich gflichtig gemacht und verbun¬

den , und Zuo krafft solcher Erbeinigung glich anfangs gedachter herzen [ '. ] Sig-

mundt die . . . hilff mit aller herismacht so weit gebotten und geleistet des

Ehe die unser Ostr : Landt welche ermelter herzen Carly Zuo Burgundt under dem

titel eines gfandträchten an sich gebracht , und hernach urribilicher weis vor

enthalten und Jnne geben undt nachkommen transmittiert , welche derselbige Landt

bis uf die Zeiten des . . . fürsten und herren herm ferdinandt des Anderen

Römischen khaisers unsers . . . vatters . . . gedächtnus Jn allen fridtlichen
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ruohw , standt J . . . undt behersehen , nach deme aber . . . Zuo wüssen machen
2 2

nach verschinem J . . . sindt , undt widerwärtige ohne gehabte . . . alle rechten
2

uns undt unserm Löblichen hus [ Habsburg ] ge . . . von Osterich fürstetumb undt

Landen gewaffneter handt , abgetrungen undt auch gemeiner eignoschafft , Grenzen

undt . . . dermassen starckh Zuogemacht , das ihr nur . . . mit höchster gefahr
2

eüweren hochgebrachte fr . . . liehen ruohw undt wolstandts von allen seitten
2

gan [ z] Jnbeschlossen , undt von uns , undt unserm Löblichen hus undt heiligen



reich abgeschatten also handt . . . unseren bestellen hauptman, undt gethreüwen
2

Lie [ben] Johannes thietrich von Staufäckh gnädig befelch ufgetragen , dass in
unserem namen er sich alsbald Zuo eüch verfuegen , undt Jnhalt bemelter erbey-
nung euch undt anderen orthen der Eydtgnoschafft unser weiter bilichen begären

2
vortragen solle , desse wihr an eüch demnach ge. . . ihr wellent ihm von stauf¬
fach disserm seinem vor und anbringen nit allein volkommen glauben gleich als
uns Selbsten Zuostellen , sonder auch in seiner [Truppen] wärbung also geünstig

2
undt wilferig erzeigen undt bewissen, w. . . in bereüter erbeinung erforderet,

2 2
a . . . forfahren im werckh bezeigt und . . . der Eydtgnoschafft undt gemeinen

2 2 2. . . gemeint , auch unser gnädigst u. euch gestelt , Jst geben in . . .
unsers Bichs des Römischen Jn den 8. Ungarischen im 19. und Bömischen 17. "

[gez . ] Ferdinand

[und weiter unten Johannes ] Matthias Pinckelmeyer

Constantin Kirchmeyer

1) Wie aus der Instruktion Stauffachers hervorgeht , galt dessen Mission im
speziellen den folgenden Orten: LU, SZ, UW, ZG, GL, AP sowie Abt und Stadt
St . Gallen . Eine Kopie genannter Instruktion befindet sich als Urk. 819
im Staatsarchiv Luzern. Frdl . Mitteilung von Herrn Dr. Josef Brülisauer.

2) Text zerstört resp . überklebt . Der Textverlust hält sich in Grenzen; er
macht im allgemeinen bloss einige Buchstaben, höchstens aber ein bis zwei
Worte aus.
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